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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bw-20-204/22

Aktenzeichen:

Amt: Finanzen zu behandeln in:

Datum: 04.01.2022 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Bestätigung der Auflagen zur Haushaltsgenehmigung    

Kurzinfo zum Beschluss    

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 26.01.2022

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Bw-20-204/22

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkwalde stimmt der Genehmigung der Haushaltssatzung 2022
mit folgender Auflage zu:

Das unter der Beschluss-Nummer Bw-20-116/20 beschlossene freiwillige
Haushaltssicherungskonzept ist konsequent umzusetzen und fortzuschreiben. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung
 Die von der Gemeindevertretung Borkwalde beschlossene Haushaltssatzung 2022
ist der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt worden.

Gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahme in Höhe von 1.000.000  im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung
der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird unter dem Gesichtspunkt einer
geordneten Haushaltswirtschaft erteilt.

Gemäß § 73 Abs. 4 S. 1 BbgKVerf bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind,
insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Da die vorgesehene Verpflichtungs-
ermächtigung die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahmen überschreitet, unterliegt nur
der Teilbetrag in Höhe von 300.000  der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
der Genehmigungspflicht.

Die Erteilung der Genehmigungen mit einer Auflage ist im Ergebnis zur Sicherstellung der
Aufgagenerfüllung zum einen und zur Unterstützung der Gemeinde Borkwalde bei der
Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit zum anderen das mildeste Mittel.

Die Anhöhrung ist als Anlage beigefügt. 


